
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Kryptowährungen, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Fo
to

 ©
 i

St
oc

k.
co

m
 / 

M
ic

ro
St

oc
kH

ub

Keine zinstragende Veranlagung
Werden die Kryptowährungen nicht 
zinstragend veranlagt, dann sind 
Veräußerungen als Spekulationsgeschäft 
zu versteuern, wenn der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als ein Jahr beträgt. Haben 
Sie die Kryptowährungseinheit geschenkt 
bekommen (unentgeltlicher Erwerb), so 
ist dabei auf den Anschaffungszeit-
punkt des Rechtsvorgängers  
abzustellen.

Haben Sie Kryptowährungen im Privatvermögen? Teil 2

Steuern im Bild, Teil 155


